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Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen - Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Öffnungszeiten der Verwaltungs-  
gemeinschaft Schrobenhausen
Herzoganger 1, 86529 Schrobenhausen

Gültig ab 01.05.2025 – 30.09.2025
Montag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen
Dienstag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 13:30 Uhr – 15:00 Uhr

Mittwoch	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen
Donnerstag	 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
	 13:30 Uhr – 15:00 Uhr
	 Jeden 1. Donnerstag im Monat:
	 13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen

Erreichbarkeit: 
Tel. 08252/8951-0
Fax: 08252/8951-50
E-Mail: poststelle@vgem-sob.de
Internet: VGem-SOB.de
www.waidhofen.de

Mit KI und Sensorik die Menschen besser vor Hochwasser warnen / 
Digitalminister Mehring unterstützt solidarischen Hochwasserschutz 

entlang der Paar mit über einer halben Million Euro

Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring hat der 
Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasser-
schutz e.V. (ARGE) einen Förderbescheid in 
Höhe von 505.750 Euro überreicht. Die Mittel, die 
dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales 
im Rahmen einer Fraktionsinitiative der FREIEN 
WÄHLER zur Verfügung gestellt wurden, fließen in 
den Aufbau eines KI-gestützten Echtzeit-Frühwarn-
systems entlang des Flusses Paar.

Im Einzugsgebiet der Paar werden hierfür Sensoren 
für Wetter, Flusspegel und Bodenfeuchte installiert. 
Diese Daten werden mit Satellitendaten zusammen-
geführt und mithilfe Künstlicher Intelligenz aus-
gewertet. Ziel ist es, Hochwasserlagen früher zu 
erkennen, Einsatzkräfte rechtzeitig zu alarmieren 
und die Bevölkerung präziser zu warnen – über 

einen Mehrkanalansatz mit App, SMS, E-Mail sowie 
Anbindung an das Modulare Warnsystem (MoWaS).

Digitalminister Dr. Fabian Mehring betonte bei 
der Übergabe des Förderbescheids: „Extrem-
wetterlagen nehmen wegen des Klimawandels 
massiv zu – daraus ziehen wir die richtigen 
Konsequenzen und rüsten uns mit modernster 
Technik. Moderner Hochwasserschutz muss digital, 
vernetzt und vorausschauend organisiert werden. 
Klar ist: Wir können Starkregen und Hochwasser 
nicht verhindern. Unser Ziel heißt: Schaden ver-
meiden, bevor er entsteht – durch intelligente 
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Vorsorge mit digitalen Lösungen. Auf Basis von 
Sensorik und Künstlicher Intelligenz bauen wir 
entlang der Paar ein bundesweit einzigartiges 
Frühwarnsystem auf, mit dem wir entscheidende 
Stunden gewinnen, um die Menschen und ihr Hab 
und Gut zu beschützen. Die ARGE steht dabei bei-
spielhaft für einen neuen, solidarischen Ansatz 
des Hochwasserschutzes - über Gemeinde- und 
Landkreisgrenzen hinweg. Im Schulterschluss 
mit diesem so besonderen Bündnis setzen wir auf 
innovative Technologien und sorgen gemeinsam 
für mehr Klimaresilienz und Katastrophenschutz 
in Bayern. Unsere Botschaft lautet: In Bayern ist 
Digitalisierung kein Selbstzweck. Im Freistaat 
setzen wir digitale Innovation ganz konkret ein, um 
Menschen, Eigentum, Infrastruktur und Umwelt zu 
beschützen. Dank der politischen Unterstützung 
einer ganzen Region setzen wir dabei mit unserem 
Projekt an der Paar bundesweite Maßstäbe.“
Albert Gürtner, Vorsitzender der ARGE 
Solidarischer Hochwasserschutz e.V. und 
Landrat des Landkreises Pfaffenhofen a.d. 
Ilm, unterstrich die Bedeutung der Förderung: 
„Das Extremhochwasser im Frühjahr 2024 mit 
Millionenschäden und tragischen Todesfällen war 
ein unmissverständlicher Weckruf. Mit unserer 
Arbeitsgemeinschaft haben wir den Hochwasser-
schutz entlang der gesamten Paar neu auf-
gestellt – solidarisch, flussgebietsweit und über 
alle kommunalen Grenzen hinweg, von der Quelle 
bei Kaltenberg bis zur Mündung in die Donau. Mit 
moderner Sensorik und Künstlicher Intelligenz 
schaffen wir die Grundlage für frühere Warnungen, 
schnellere Reaktionen und einen wirksameren 
Schutz von Menschen und Sachwerten. Dass der 
Freistaat Bayern diesen Weg unterstützt, ist ein 
starkes Signal. Staatsminister Fabian Mehring hat 

sich von Beginn an klar hinter die ARGE gestellt – 
dafür danke ich ihm und seinem Haus ausdrück-
lich. Gemeinsam erhöhen wir die Sicherheit und 
Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Region.“
Auch die Kommunen vor Ort profitieren unmittel-
bar vom Zusammenschluss in der ARGE. Andreas 
Wiesner, stellvertretender Vorsitzender der 
ARGE und Bürgermeister der Mitgliedskommune 
Dasing, erklärte: „Für Dasing bedeutet die Mit-
gliedschaft in der ARGE einen echten Sicherheits-
gewinn. Hochwasser macht nicht an Gemeinde-
grenzen halt – deshalb ist der solidarische Ansatz 
entlang des gesamten Flusslaufs der richtige Weg. 
Durch das gemeinsame Frühwarnsystem erhalten 
wir präzisere Prognosen und längere Vorwarn-
zeiten, die unseren Einsatzkräften und Bürgerinnen 
und Bürgern konkret helfen.“
Die ARGE Solidarischer Hochwasserschutz e.V. ist 
ein kommunaler Zusammenschluss von derzeit 27 
Städten und Gemeinden entlang der Paar aus den 
vier Landkreisen Pfaffenhofen a.d. Ilm, Neuburg-
Schrobenhausen, Aichach-Friedberg und Lands-
berg am Lech. Sie repräsentieren rund 220.000 
Einwohner auf einer Fläche von über 1.000 Quadrat-
kilometern. Das Bündnis entstand als Reaktion auf 
das Extremhochwasser 2024 und verfolgt das Ziel, 
Hochwasser-, Starkregen- und Trockenheitsrisiken 
durch solidarische Zusammenarbeit nachhaltig 
zu reduzieren. Ein zentraler Baustein der Gesamt-
strategie ist der Aufbau des nun geförderten Echt-
zeit-Frühwarn- systems. Durch digitale Daten-
integration, KI-basierte Analyse, die Einbindung 
der Rettungskräfte und eine partizipative Bürger-
kommunikation sollen präzise Warnungen ermög-
licht werden, die Schäden minimieren und die 
Klimaresilienz der Region langfristig stärken.

Kommunale Wärmeplanung (kWP)
Die Gemeinde Waidhofen hat die kommunale 
Wärmeplanung (kWP) erfolgreich abgeschlossen. 
Eine zukunftsfähige Wärmeversorgung braucht 
realistische Konzepte und eine konsequente 
Umsetzung. Die Planung zeigt uns den Weg 
– doch sie kann nur gemeinsam gelingen. Für 
die Energiewende vor Ort benötigen wir das 
Engagement aller: Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und weitere Partner. Damit wir 
diese Aufgabe gemeinsam meistern, möchten 
wir Sie aktiv einbinden. Über unsere neue kWP-
Plattform stellen wir Ihnen ab sofort ein digitales 
Informations- und Beteiligungsangebot zur Ver-
fügung. Hier können Sie:
•	 die Ergebnisse der Wärmeplanung einsehen
•	 wichtige Hintergründe, Karten und Analysen 

entdecken

•	 aktiv Hinweise und Ideen für die zukünftige 
Wärmeversorgung unserer Gemeinde ein-
bringen

Sobald der finale Wärmeplan vorliegt, wird er 
ebenfalls dort veröffentlicht.
Die Nutzung der Plattform ist für Sie selbstver-
ständlich kostenfrei, unkompliziert und ohne 
technische Vorkenntnisse möglich. Sie wurde 
speziell dafür entwickelt, Informationen übersicht-
lich darzustellen und die Kommunikation zwischen 
Verwaltung und Bürgerschaft zu erleichtern.

Wir laden Sie ein, die Plattform zu 
besuchen und sich zu beteiligen:
https://www.energieplanung.online/
waidhofen/kommunale-waermeplanung/
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ARGE erhält breite politische 
Unterstützung für solidarischen 
Hochwasserschutz

Fraktionsvorsitzende Holetschek und Streibl 
loben kommunale Initiative als Vorbild für 
Bayern
MÜNCHEN І 30. Januar 2026. Die Arbeitsgemein-
schaft Solidarischer Hochwasserschutz e.V. 
(ARGE) gewinnt weiter an politischem Rückhalt. 
Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Roland 
Weigert (FREIE WÄHLER) informierten Vertreter 
der ARGE am Rande einer Landtagssitzung im 
Maximilianeum die Fraktionsvorsitzenden Klaus 
Holetschek (CSU) und Florian Streibl (FREIE 
WÄHLER) über Ziele und laufende Projekte des 
kommunalen Zusammenschlusses.
An dem Gespräch nahmen neben dem ARGE-
Vorsitzenden und Landrat des Landkreises 
Pfaffenhofen a.d. Ilm, Albert Gürtner, auch seine 
Stellvertreter, die Bürgermeister Thomas Mack 
(Weichering), Michael Franken (Reicherts-
hofen) und Andreas Wiesner (Dasing) sowie die 
Landtagsabgeordneten Marina Jakob (FREIE 
WÄHLER), Peter Tomaschko, Karl Straub, Alex 
Dorow (alle CSU) und Andreas Birzele (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) teil.
Die Fraktionsvorsitzenden Holetschek und Streibl 
würdigten die ARGE als beispielgebende Initiative 
für ganz Bayern.
Klaus Holetschek erklärte:
„Wenn Extremwetterereignisse auftreten, müssen 
wir gemeinsam alles daransetzen, frühzeitig 
präventiv zu handeln. Uns verbindet der
Wille, konkrete Lösungen für die Menschen 
zu schaffen. Die Initiative vereint Innovation, 
kommunale Verantwortung und vorausschauende 
Vorsorge vor Ort – genau der richtige Ansatz 
für einen zukunftsfähigen Hochwasserschutz in 
Bayern.“
Florian Streibl betonte:
„Ich begleite das Projekt seit längerer Zeit. 
Die ARGE zeigt eindrucksvoll, wie kommunale 
Zusammenarbeit über Landkreis- und Partei-
grenzen hinweg gelingen kann. Sie eröffnet eine 
neue Sicht auf den Hochwasserschutz, indem sie 

das Flusssystem ganzheitlich – von der Quelle 
bis zur Mündung – betrachtet. Das Projekt folgt 
konsequent dem Prinzip ‚von unten nach oben‘ 
und steht damit für gelebte Subsidiarität: Was 
vor Ort geregelt werden kann, wird auch vor Ort 
angepackt. Solidarischer Hochwasserschutz ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe – dieses Modell ver-
dient Unterstützung.“
Roland Weigert hob die überparteiliche 
Dimension hervor:
„Die breite Unterstützung passt zum solidarischen 
Markenkern der ARGE. Hochwasser und Stark-
regen machen nicht an Gemeindegrenzen halt. 
Deshalb müssen wir gemeinsam, überparteilich 
und lösungsorientiert anpacken. Die Menschen 
bei uns daheim setzen nach dem verheerenden 
Hochwasser 2024 große Hoffnungen in die Arbeit 
der ARGE. Das ist ein klarer Auftrag für alle 
politischen Ebenen.“
Die ARGE vereint mittlerweile 27 Städte und 
Gemeinden entlang der Paar aus den vier Land-
kreisen Pfaffenhofen a.d.Ilm, Neuburg Schroben-
hausen, Aichach-Friedberg und Landsberg am 
Lech. Sie repräsentieren rund 220.000 Einwohner 
auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadrat-
kilometern. Gegründet wurde das Bündnis als 
Reaktion auf das Extremhochwasser 2024. Ziel ist 
es, Hochwasser-, Starkregen- und Trockenheits-
risiken durch interkommunale und solidarische 
Zusammenarbeit nachhaltig zu reduzieren. Ein 
zentraler Baustein der ARGE-Strategie ist der 
Aufbau eines KI-gestützten Echtzeit-Frühwarn-
systems. Darüber hinaus engagiert sich der Ver-
ein für dezentralen Hochwasserschutz sowie für 
die Entwicklung zur Schwammregion. Um die 
Ziele zu erreichen, hat die ARGE fünf Projekte mit 
einer Fördersumme von insgesamt 4,1 Millionen 
Euro eingereicht und hofft auf Unterstützung im 
Rahmen der Fraktionsinitiativen von CSU und 
FREIE WÄHLER im Landtag.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt des Termins im 
Landtag war die konstituierende Sitzung des neu 
geschaffenen Kuratoriums der ARGE. Landrat 
Albert Gürtner berief die ersten sechs Mitglieder 
in das politische Unterstützungsgremium und 
überreichte die
Berufungsurkunden an Marina Jakob, Peter 
Tomaschko, Karl Straub, Alex Dorow und Andreas 
Birzele. Als weiteres Mitglied ist der Bundestags-
abgeordnete Christian Moser (CSU) vorgesehen, 
der terminlich verhindert war und bei nächster 
Gelegenheit berufen werden soll. Das Kuratorium 
unterstützt den Verein beratend in strategischen 
Fragen auf Landes-, Bundes- und europäischer 
Ebene.
Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.
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Neues von der Nachbarschaftshilfe
2544 Kilometer – das ist eine ansehn-
liche Zahl. 2544 Kilometer haben die 
Ehrenamtlichen der Waidhofener 
Nachbarschaftshilfe im Jahr 2025 für 

Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde gefahren. 
Nach einem Jahr Bestehen ist die Nachbar-
schaftshilfe zu einer stabilen Größe in Waidhofen 
geworden.
Die Fahrdienste der Nachbarschaftshilfe sind 
inzwischen bekannt und sie werden gerne und 
regelmäßig angefragt. Dankbarkeit, ja sogar 
große Dankbarkeit ist die Antwort auf dieses 
Engagement.
Doch die Nachbarschaftshilfe bietet noch weit 
mehr: einmal im Monat übernimmt sie im Wechsel 
mit anderen Gruppierungen und Vereinen das 
Dorfcafé. Ebenfalls einmal im Monat gehen drei 
bis vier Damen in den Kindergarten und die 
Kinderkrippe zu einem Vorlese-Vormittag – immer 
zur großen Freude der Kinder und selbstverständ-
lich auch zur Freude der Damen selbst.
Entlastung für pflegende Angehörige gehört 
ebenfalls zum Angebot. Stundenweise den 
Betreuenden ablösen, damit er oder sie sich Zeit 
nehmen kann für die eigenen Belange – den 
dringend notwendigen Arztbesuch, einen Friseur-

besuch oder um sich ein paar Stunden Aus-
zeit mit Bekannten zu gönnen. In der Zeit den 
Angehörigen in guten Händen zu wissen, ist ja 
die Voraussetzung, um die „freie“ Zeit nutzen und 
sogar genießen zu können.
Für die jungen, nicht-muttersprachlichen 
Gemeindebewohner:innen gibt es seit einigen 
Wochen Hausaufgabeförderung, damit sie den 
Sprachrückstand aufholen und ihr schulisches 
Potential ausschöpfen können.
Ganz neu dazu gekommen ist die Möglichkeit den 
eigenen Hund für einige Stunden in Betreuung zu 
geben.
Alle Angebote der Nachbarschaftshilfe unterliegen 
der Schweigepflicht. Sie werden von den Ehren-
amtlichen unentgeltlich erbracht für ein „Danke 
schön“ und ein Lächeln. Lediglich für Fahrdienste 
wird ein Kilometergeld erhoben.
Unsere Ehrenamtlichengruppe umfasst 
inzwischen 20 Personen. Wir freuen uns aber über 
jeden weiteren Zuwachs. Besonders willkommen 
wären derzeit Unterstützer:innen für die Hausauf-
gabenförderung.

Egal, ob sie Hilfe brauchen oder selbst helfen 
möchten: Scheuen Sie sich nicht! Rufen Sie an:  

01590 4332727

Albert Gürtner erklärte dazu:
„Wenn wir in München, Berlin und Brüssel Gehör 
finden wollen, brauchen wir politische Durch-
schlagskraft. Das Kuratorium ist unser politisch-
strategisches Begleitgremium. Wir wollen neue 
Wege gehen etwa beim dezentralen Hochwasser-
schutz oder bei der
Entwicklung eines Reallabors an der Paar. Je 
breiter die Unterstützung, desto besser. Ich danke 
allen Mitgliedern des Kuratoriums, die uns ehren-
amtlich dabei unterstützen, den solidarischen 
Hochwasserschutz weiter voranzubringen.“

Die Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek 
(vorne 2.v.r.) und Florian Streibl (vorne 2.v.l.) 
informierten sich auf Einladung von Roland 
Weigert (vorne l.) im Landtag über den 
solidarischen Hochwasserschutz an der Paar. 
Mit dabei: Der ARGE-Vorsitzende Landrat Albert 
Gürtner (vorne r.), seine Stellvertreter und Land-
tagsabgeordnete aus der Paar-Region.�  
Foto: FREIE WÄHLER Landtagsfraktion / Michael Murr
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In eigener Sache
Aufgrund vieler Termine bin ich des Öfteren unterwegs und kann Anrufe oft nicht entgegen-
nehmen. Hier bitte ich Sie, in dringenden Fällen unter 08252/8951-0 im Sekretariat in der Ver-
waltungsgemeinschaft anzurufen. Ihre Anliegen werden vom Sekretariat aufgenommen und an 
die zuständigen Stellen in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen weitergegeben.
Wenn das neue Feuerwehrhaus fertig ist, möchte ich eine Bürgersprechstunde in der Gemeinde 
monatlich (oder alle zwei Monate) bei Bedarf anbieten.
Bis dahin möchte ich monatlich eine Telefonsprechstunde anbieten und dies am 19.03.2026 von 
08:00 bis 11:00 Uhr durchführen.
Ich freue mich über Beiträge über das Gemeindegeschehen, von Firmen, örtlichen Vereinen, 
idealerweise mit Bild und im Word-Format.

*****************
Senden Sie diese bitte an:

fuchs@waidhofen.de

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am 01.03.2026.

Diese erscheint voraussichtlich am 20.03.2026.

Aus aktuellem Anlass möchte ich die Bürger um folgendes bitten: Wenn es Themen in der 
Gemeinde gibt, welche nicht für Begeisterung sorgen, lassen Sie mir das bitte auf dem dienst-
lichen Weg, in die VG, zukommen, die Postanschrift ist hinreichend bekannt. Aber lassen 
Sie bitte meine Familie außen vor. Eine Zusendung von anonymen Drohbriefen mit haltlosen 
Anschuldigungen an meine Privatadresse hat mit einer Kommunikation auf sachlicher Ebene 
nichts mehr zu tun. Auch ist eine Richtigstellung nicht möglich. Sie können gern einen Termin 
im Sekretariat mit mir vereinbaren. Anonyme Drohbriefe werden umgehend zur Anzeige bei der 
Polizei gebracht.

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderats-Sitzung

Öffentlicher Teil

Dienstag, den 16.12.2025
6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes; Abwägung 
der Stellungnahmen aus der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
u. § 4 Abs. 2 BauGB) und Fassung 
Feststellungsbeschluss
Mit Beschluss vom 16.07.2024 hat der Gemeinderat 
Waidhofen die 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes beschlossen (Änderungsbeschluss).
Der Gemeinderat stimmte am 15.10.2024 dem Vor-

entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes in der Fassung vom 23.09.2024 zu.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde 
mit Bekanntmachung vom 04.12.2024 durch 
Anschlag an den Ortstafeln am 05.12.2024 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB ordnungsgemäß veröffentlicht.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 
20.01.2025 durchgeführt (E-Mail vom 05.12.2024).
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 
20.01.2025 durchgeführt (Bekanntmachung vom 
04.12.2024, Aushang am 05.12.2024).
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde 
in der Zeit vom 21.07.2025 bis 25.08.2025 durch-
geführt (E-Mail vom 21.07.2025).
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 
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abgewogen worden sind. Planzeichnungen und 
Satzungstexte sind dem Gemeinderat bekannt.
Durch die Behandlung der vorstehenden Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sind lediglich Änderungen der 
vorliegenden Bauleitplanung veranlasst, durch die 
keine Grundzüge der Planung berührt werden.
Eine erneute öffentliche Auslegung des Bauleit-
planes ist nicht erforderlich.
Feststellungsbeschluss der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes:
Der Gemeinderat stellt gemäß § 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) die vom Planungsbüro Huber, Mainburg, 
ausgearbeitete 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes mit der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht in der vorliegenden 
Fassung vom 18.03.2025, unter Berücksichtigung 
der zu den im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung eingegangenen Stellungnahmen gefassten 
Beschlüsse (Änderungen), fest. Die Endfassung 
erhält das Datum 16.12.2025.
Vorlage der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes zur Genehmigung:
Die Verwaltung wird beauftragt, die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Waidhofen 
dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen gemäß 
§ 6 BauGB zur Genehmigung vorzulegen und die 
Genehmigung ortsüblich bekanntzumachen.

BP GE „Diepoltshofen-Süd“; 
Abwägung der Stellungnahmen aus 
der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 
2 u. § 4 Abs. 2 BauGB) und Fassung 
Satzungsbeschluss
Mit Beschluss vom 16.07.2024 hat der Gemeinderat 
Waidhofen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
BP GE „Diepoltshofen-Süd“ beschlossen (Auf-
stellungsbeschluss).
Der Gemeinderat stimmte am 15.10.2024 dem Vor-
entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
23.09.2024 zu.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde mit 
Bekanntmachung vom 04.12.2024 durch Anschlag 
an den Ortstafeln am 05.12.2024 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB ordnungsgemäß veröffentlicht.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 
20.01.2025 durchgeführt (E-Mail vom 05.12.2024).
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 
20.01.2025 durchgeführt (Bekanntmachung vom 
04.12.2024, Aushang am 05.12.2024).

BauGB wurde in der Zeit vom 21.07.2025 bis 
25.08.2025 durchgeführt (Bekanntmachung vom 
18.07.2025, Aushang am 21.07.2025).

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden im 
Verfahren beteiligt, haben jedoch keine Stellung-
nahme abgegeben oder nicht geantwortet:
- Donaumoos Zweckverband
- Wasserverbände III und IV
- Zweckverband zur Wasserversorgung der Paar-

talgruppe
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Ver-

messung
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege
- Amt für ländliche Entwicklung – Abt. A
- Kreisbrandrat
- Stadt Schrobenhausen
- Gemeinde Gerolsbach
Folgende Stellungnahmen wurden fristgerecht 
abgegeben:
Von den Trägern öffentlicher Belange wurden 
Stellungnahmen abgegeben, jedoch ohne Ein-
wände oder Änderungshinweise zur Planung:
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 

Kommunalwesen, 25.07.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Orts-

planung, 13.08.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Natur-

schutz, 24.07.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 

Immissionsschutz, 02.09.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Hoch- 

und Tiefbau, 22.07.2025
- Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, 29.07.2025
- Industrie- und Handelskammer, 11.08.2025
- Staatliches Bauamt Ingolstadt, 05.08.2025
- Energienetze Bayern, 21.07.2025
- Bayernets, 21.07.2025
- Markt Hohenwart, 29.07.2025
- Gemeinde Aresing, 25.07.2025
- Gemeinde Brunnen, 21.07.2025

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die vorgebrachten Rück-
meldungen und Stellungnahmen zur Kenntnis.
Die Gemeinde Waidhofen geht davon aus, dass bei 
den oben aufgeführten Trägern öffentlicher Belange 
durch die Planung keine öffentlichen Belange 
berührt werden.
Beschluss über die Abwägung der Stellung-
nahmen:
Der Gemeinderat stimmt den Abwägungen zu den 
einzelnen Stellungnahmen zu.
Feststellung der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Waidhofen:
Der Gemeinderat stellt fest, dass alle bisher im 
Rahmen der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Waidhofen eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen ordnungsgemäß 
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buch, des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO), des Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO), der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
und der Planzeichenverordnung (PlanzV) den 
Bebauungsplan BP GE „Diepoltshofen-Süd“ in 
der vorliegenden Fassung vom 18.03.2025 unter 
der Berücksichtigung der zu den im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellung-
nahmen gefassten Beschlüsse (Änderungen) als 
Satzung und hierzu die Begründung. Die End-
fassung erhält das Datum 16.12.2025.

Antrag der Fa. Anumar auf 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für einen Agri-PV-Solarpark
Die Firma Anumar stellte mit E-Mail vom 31.10.2025 
einen Antrag auf Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit Flächen-
nutzungsplanänderung für einen Bereich östlich 
vom Ortsteil Stadel an der Grenze zur Gemeinde 
Hohenwart.
Es soll eine Agri-PV-Anlage auf der FlNr. 862 der 
Gemarkung Waidhofen errichtet werden. Die Fläche 
umfasst 5,24 ha und ist im Flächennutzungsplan 
als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Bei Agri-
PV-Anlagen werden die Flächen neben der Solar-
nutzung noch landwirtschaftlich genutzt. Hier gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, z.B. eine Nutzung 
durch Bepflanzung oder eine Beweidung durch 
Nutztiere.
Der Solarpark ist auf eine Nutzung von 30 Jahren 
ausgelegt. Zur Kostenübernahme würden mit 
Anumar entsprechende städtebauliche Verträge 
und Durchführungsverträge geschlossen werden.
Der Antrag und eine Projektvorstellung liegen der 
Sitzungsvorlage als Anlagen bei.
Bürgermeister Fuchs trägt zur Veranschaulichung 
aus einer Präsentation der Firma Anumar unter 
anderem folgende Punkte vor:
- die Fläche unter den, höher als üblich, 

angebrachten Modulen könne weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt werden, zum Beispiel zur 
Beweidung durch Kühe oder Anpflanzen von 
Beerenfrüchten

- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Waidhofen 
in Höhe von 0,2 ct je eingespeiste KWh > ca. 
12.000,00 € jährlich als sichere Einnahmequelle

- Gewerbesteuereinnahmen > wobei Bürger-
meister Fuchs hier einschränkend anmerkt, dass 
es nicht sicher sei, ob bei der Gemeinde „etwas 
davon ankommt, rein theoretisch könne es aber 
der Fall sein“

Gemeinderatsmitglied Haas hegt die Befürchtung, 
solle die Anlage nicht rentabel betrieben werden 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde 
in der Zeit vom 21.07.2025 bis 25.08.2025 durch-
geführt (E-Mail vom 21.07.2025).
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wurde in der Zeit vom 21.07.2025 bis 
25.08.2025 durchgeführt (Bekanntmachung vom 
18.07.2025, Aushang am 21.07.2025).

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden im 
Verfahren beteiligt, haben jedoch keine Stellung-
nahme abgegeben oder nicht geantwortet:
- Donaumoos Zweckverband
- Wasserverbände III und IV
- Zweckverband zur Wasserversorgung der Paar-

talgruppe
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Ver-

messung
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege
- Amt für ländliche Entwicklung – Abt. A
- Kreisbrandrat
- Stadt Schrobenhausen
- Gemeinde Gerolsbach
Folgende Stellungnahmen wurden fristgerecht 
abgegeben:
Von den Trägern öffentlicher Belange wurden 
Stellungnahmen abgegeben, jedoch ohne Ein-
wände oder Änderungshinweise zur Planung:
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 

Kommunalwesen, 25.07.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 

Immissionsschutz, 02.09.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Hoch- 

und Tiefbau, 22.07.2025
- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, 

Gesundheitsamt, 23.07.2025
- Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, 29.07.2025
- Industrie- und Handelskammer, 11.08.2025
- Staatliches Bauamt Ingolstadt, 05.08.2025
- Energienetze Bayern, 21.07.2025
- Bayernets, 21.07.2025
- Markt Hohenwart, 29.07.2025
- Gemeinde Aresing, 25.07.2025
- Gemeinde Brunnen, 21.07.2025

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die vorgebrachten Rück-
meldungen und Stellungnahmen zur Kenntnis.
Die Gemeinde Waidhofen geht davon aus, dass bei 
den oben aufgeführten Trägern öffentlicher Belange 
durch die Planung keine öffentlichen Belange 
berührt werden.
Beschluss über die Abwägung der Stellung-
nahmen:
Der Gemeinderat stimmt den Abwägungen zu den 
einzelnen Stellungnahmen zu.
Beschlussfassung des Bebauungsplanes BP GE 
„Diepoltshofen-Süd“:
Die Gemeinde Waidhofen erlässt aufgrund des  
§ 2 Abs. 1 und der §§ 9 und 10 Abs. 1 Baugesetz-
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- Ggf. in Verbindung mit temporärer Geschwindig-
keitsmessung über eine kommunale

Verkehrsüberwachung
- Vor allem: Sichtbare(!) Kenntlichmachung der 

Rechts-vor-links-Regelung an der Kreuzung 
Wolfshofer Weg/Grundäcker
(Da eine derartige Maßnahme vor ca. 8 Jahren 
bereits diskutiert worden war und mit der Aus-
sage hinsichtlich Ermangelung einer recht-
lichen Grundlage verworfen wurde, möchte ich 
an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch 
im Falle Geschwindigkeitsbegrenzung Bus-
haltestelle Schenkenau oder bei der Kenntlich-
machung der Spurtrennung Raiffeisen-/Hof-
markstraße, welche anfangs „unüberwindliche 
Probleme“ darstellten, jeweils unbürokratische 
Lösungen gefunden wurden)

Ich bitte hiermit den Gemeinderat dieses Thema 
nochmals offen hinsichtlich einer Lösung zu dis-
kutieren.
Mit freundlichem Gruß
A.

Daraufhin wurde eine Verkehrsschau mit der PI 
Schrobenhausen, Herrn Zwergel am 01.12.2025 
abgehalten. Anschließend wurde uns mit Mail vom 
02.12.2025 folgende Stellungnahme übersandt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Erkennbarkeit des Wolfshofer Weg in Waidhofen 
als Tempo 30 Zone zu verbessern sind im Vorfeld 
werden einige Maßnahmen vorgeschlagen:

- Deutliche Sichtbarmachung der Tempo 30 Zone 
durch Versetzen des Verkehrszeichens auf Höhe 
der ersten Einengung

� Foto: Quelle: Stellungnahme Hr. Zwergel

- Wiederholung der Tempo 30 als Boden-
markierung im Bereich der Parkbuchten

können, bestünde die Gefahr der Entstehung eines 
Biotops. Gemeinderat Reitberger äußert, dass auch 
bei herkömmlichen PV-Freiflächenanlagen meist 
eine Nutzungsvereinbarung bestünde. Außerdem 
gäbe es seiner Meinung nach effektivere Aus-
richtungsmöglichkeiten der Module.
Ratsmitglied Wenger weist darauf hin, dass seiner 
Meinung nach auch die Gemeinde Waidhofen einen 
Beitrag zur Klimaneutralität leisten müsse.
Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für die 
Ausweisung eines Sondergebietes und die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes zur Realisierung 
des Vorhabens der Fa. Anumar aus.
Abstimmung: Für: 5 Gegen: 8

Antrag zur Verkehrssicherung  
Am Wolfshofer Weg
Mit Schreiben vom 20.10.2025 ging folgendes 
Schreiben von Herrn Alfred Widmann zur Verkehrs-
sicherung Am Wolfshofer Weg ein:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrter Gemeinderat,
Antrag zur Verkehrssicherung Wolfshofer Weg
Ein langdiskutiertes Thema findet leider kein Ende:
Dass der Wolfshofer Weg sich von Jahr zu Jahr 
zu einer immer stärker frequentierten Hauptver-
kehrsader entwickelt, ist wohl nicht mehr zu ändern 
geschweige denn rückgängig zu machen.
Nun zur Erntezeit ist wiederholt aufgetreten, dass 
neben sowieso alljährlich gestressten Müttern, 
die Ihre Kinder zur Schule oder zum Kinder-
garten bringen, v.a. auch der landwirtschaftliche 
Verkehr wenig Rücksicht auf die Geschwindig-
keitslimitierung im Wolfshofer Weg nimmt und 
die Rechts-vor-links-Regelung westwärts an der 
Kreuzung zu Grundäcker praktische gar keine 
Akzeptanz geschweige denn Rücksichtnahme 
erfährt. Alleine in der KW42 habe ich alleine 3 
Beinaheunfälle wegen Vorfahrtsignorierung an 
besagter Kreuzung miterleben dürfen. Allein die 
kleine vorinstallierte Ausbuchtung und das Wissen 
der Anwohner, dass die Situation so ist und in Wild-
westmanier auch so gelebt wird, haben Unfälle ver-
mieden. Dies so zu belassen und es seitens des 
Gemeinderats so hinzunehmen, kann es m. M. doch 
nicht sein! Daher bitte ich den Gemeinderat (auch 
im Zuge der ihm obliegenden Verkehrssicherungs-
pflicht) zu prüfen, ob nicht doch -einst verworfene- 
Maßnahmen für die Sicherheit aller ergriffen werden 
können:
- Verbesserte Kennzeichnung der Tempo 30-Zone 

(evtl. stationäre Geschwindigkeitsanzeigetafeln 
in beide Richtungen)



Nr. 2/26 	 - 9 -	

erhöhen, sondern auch das soziale Miteinander 
im Quartier stärken und die Attraktivität des Wohn-
gebiets insgesamt verbessern.
Hinzu kommt, dass der Weg zur nächstgelegenen 
Spielfläche nicht sicher erreichbar ist: Vom Neu-
baugebiet aus gibt es keine durchgehenden, 
sicheren Fußwege. Außerdem müssen die Kinder 
dabei einen unübersichtlichen und gefährlichen 
Kreuzungsbereich überqueren. Dies stellt ein 
zusätzliches Risiko dar und erschwert es den 
Familien, ihre Kinder eigenständig und gefahrlos zu 
einem bestehenden Spielplatz gehen zu lassen.

Wir bitten daher um Auskunft:
• Ist im Bebauungsplan für das Neubaugebiet 

Rachelsbach eine Spielfläche vorgesehen?
• Falls ja, wann ist mit der Umsetzung zu rechnen?
• Falls nein, bitten wir Sie, das Thema in einer der 

nächsten Gemeinderatssitzungen aufzugreifen 
und gemeinsam mit den Anwohnern eine Lösung 
zu erarbeiten.

Wir sind überzeugt, dass ein öffentlicher Spiel-
platz im Neubaugebiet Rachelsbach im Interesse 
der Familien, Kinder und der gesamten Gemeinde 
Waidhofen liegt.
Für eine zeitnahe Rückmeldung danken wir Ihnen 
im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen

Hinweis der Verwaltung:
Im Gemeindegebiet sind bereits in Waidhofen, 
Rachelsbach, Am Kramerberg, am Sportheim 
Waidhofen und in Diepoltshofen öffentlich zugäng-
liche Spielplätze vorhanden. Ein weiterer Spielplatz 
ist im aktuellen Haushaltsplan nicht vorgesehen. 
Darüber hinaus handelt es sich bei der Errichtung 
und dem Betrieb von Kinderspielplätzen gemäß 
geltender Rechtslage um eine freiwillige Aufgabe 
der Gemeinde und nicht um eine gesetzliche 
Pflichtaufgabe.
Das Gremium beratschlagt über obigen Antrag und 
kommt zu dem Schluss, dem Antrag nicht stattzu-
geben.

Als Gründe hierfür werde unter anderem genannt:
- bereits vorhandener Spielplatz in Rachelsbach
- in puncto Sicherheit: Aufsichtspflicht der Eltern
- andere Ortsteile verfügen über keinen Spielplatz
- finanziell nicht darstellbar

Gemeinderätin Hecht bringt noch an, ob man die 
betreffenden Straßen zu „Spielstraßen“ erklären 
könnte.
Bürgermeister Fuchs wird bei Herrn Zwergel (Polizei 
Schrobenhausen) anfragen, ob dies rechtlich mög-
lich wäre.

- Kenntlichmachung der „Rechts vor Links“ 
Regelung zur Einmündung Grundäcker durch 
Aufstellen des VZ 102 („Achtung Kreuzung oder 
Einmündung“)

- Entfernen der eingefärbten Pflasterreihen im 
oben genannten Einmündungsbereich um nicht 
den Eindruck zu vermitteln, dass es sich um eine 
durchgehende Vorfahrtsstraße handelt

Mit freundlichen Grüßen
Zwergel
Polizeioberkommissar
Bürgermeister Fuchs ist der Meinung, die Lösungs-
vorschläge von Herrn Zwergel könnten durchaus 
zielführend sein.
In Anschluss werden noch verschiedene Möglich-
keiten durchdacht, im Zuge dessen befindet man, 
dass es in der Gemeinde mehrere Bereiche gäbe, 
die man im Rahmen einer Verkehrsschau im Bei-
sein des Gemeinderates (oder Bauausschusses) 
besichtigen sollte.
Ratsmitglied Reitberger schlägt vor, aus dem 
„Wolfshofer Weg“ eine Vorfahrtsstraße, in Ver-
bindung mit einer festinstallierten „Blitzersäule“, zu 
machen.
Es müsse abgeklärt werden, ob dies rechtlich 
zulässig sei und auch bezüglich der Verkehrsschau 
setze er sich mit Herrn Zwergel (Polizei Schroben-
hausen) in Verbindung, so Bürgermeister Fuchs.
zurückgestellt

Fehlender Kinderspielplatz im  
BG „Schlagäckerweg“ - Gemeinsamer 
Antrag der Anwohner
Der Gemeinde Waidhofen ist am 10.11.2025 
ein Schreiben der Anwohner des Baugebiets 
„Schlagäckerweg“ vom 01.10.2025 zugegangen. 
Darin verweisen sie auf einen fehlenden öffentlichen 
Kinderspielplatz.
Schreiben der Anwohner vom 01.10.2025:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die unterzeichnenden Familien aus dem 
Neubaugbiet Rachelsbach in Waidhofen, möchten 
ein gemeinsames Anliegen an Sie herantragen.
In unserem neuen Quartier sind mittlerweile rund 15 
Familien eingezogen, von denen viele mindestens 
ein Kind im Kleinkind- oder Grundschulalter haben. 
Trotz der hohen Zahl an Kindern gibt es bislang im 
Neubaugebiet keinen öffentlichen Kinderspielplatz.
Dies führt dazu, dass unsere Kinder häufig auf 
der Straße spielen müssen, was mit erheblichen 
Sicherheitsrisiken verbunden ist. Ein Spielplatz in 
fußläufiger Nähe würde nicht nur die Sicherheit 
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Begründung:
Die Doppelgarage wurde vom Voreigentümer 
ohne Genehmigung aufgestockt und dient 
als kleiner Lagerraum. Nach Abstimmung mit 
dem Nachbarn soll kein Rückbau erfolgen, da 
befürchtet wird, dass dann wieder Wasser-
eintritt zwischen den beiden Grenzgaragen 
erfolgt. Es handelt sich um keinen Aufenthalts-
raum.

- Nebengebäude
Laut Bebauungsplan „Wangen I – 1. Änderung“ 
ist unter A) Festsetzungen Nr. 2 folgendes fest-
gesetzt:
Satteldach bei I (ein Vollgeschoß) mit einer Dach-
neigung von 30-38 Grad.
Eine explizite Regelung zu den Dächern bei 
Nebengebäuden wurde nicht getroffen, daher 
sind die Vorgaben fürs Wohngebäude analog.
Folgende Befreiungen sind notwendig:
o Flachdach statt Satteldach

Das neue Nebengebäude ist als Flachdach 
ohne Dachneigung geplant, da es sich um ein 
fertiges System handelt. Das Gebäude dient 
als Ersatzneubau für den abzureißenden Car-
port.

Laut Angaben wurden die Nachbarunterschriften 
erteilt.
Das Vorhaben zur Garagenaufstockung 
bedarf einer Abstandsflächenübernahme. Eine 
Zustimmung zur Abstandsflächenübernahme 
vom Nachbargrundstück mit der Fl.Nr. 42/3 der 
Gemarkung Wangen liegt dem Bauantrag bei. Dies 
wird durch das Landratsamt Neuburg-Schroben-
hausen geprüft.
Im Voraus hat bereits eine Abstimmung mit dem 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen statt-
gefunden. Hierbei wurde besprochen, dass eine 
Befreiung der Garagenaufstockung möglich ist, 
wenn die Gemeinde zustimmt und der Bauherr eine 
Abstandsflächenübernahme vorlegt.
Grundsätzlich ist von Seiten der Verwaltung davon 
abzuraten, die beantragten Befreiungen zu erteilen, 
da diese einen Präzedenzfall schaffen würden.
Das Gremium beratschlagt.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird nach § 36 
BauGB i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB erteilt.
Der Gargenbau darf nicht zu wohnwirtschaft-
lichen Zwecken genutzt werden.
Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zu versickern. Sollte eine Versickerung 
nicht möglich sein, ist dies vom Bauherren mitzu-
teilen. Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau 
der bestehenden landwirtschaftlichen Halle, 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Errichtung eines 
Kinderspielplatzes gemäß dem Antrag der 
Anwohner vom 01.10.2025 im Baugebiet 
„Schlagäckerweg“ zu.
Abstimmung: Für: 0 Gegen: 13

Bauanträge
Antrag auf Baugenehmigung zur Nach-
genehmigung einer Garagenaufstockung, 
Errichtung eines Nebengebäudes und einer Dach-
gaube im Bad des bestehenden Wohnhauses auf 
dem Grundstück mit der Fl.Nr. 42/2 der Gemarkung 
Wangen, Wilbergstraße 5 in 86579 Waidhofen Orts-
teil Wangen. Die bestehende Garage mit einer 
Größe von 6,05 m x 8,50 m wurde aufgestockt und 
das Dachgeschoss dient als Lagerraum. Diese 
weißt ein Satteldach mit einer Dachneigung von 
30 Grad und 20 Grad auf und es wurde an der 
Süd-Seite eine Außentreppe errichtet. Ein Neben-
gebäude mit einer Größe von 7,25 m x 3,14 m und 
einem Flachdach wurde errichtet. Die Wandhöhe 
beträgt 2,56 m. Auf der Nord-Seite des Wohn-
gebäudes wurde eine Dachgaube mit einer Breite 
von 2,85 m und einem Satteldach mit einer Dach-
neigung von 35 Grad errichtet.
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Wangen I – 1. Änderung“.
Zudem wurde mit dem Bauantrag eine Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
nach § 31 Abs. 2 BauGB beantragt:

- Doppelgarage
Laut Bebauungsplan „Wangen I – 1. Änderung“ 
ist unter A) Festsetzungen Nr. 7 folgendes fest-
gesetzt:
Die Ausbildung der Garagen wird mit Pultdach, 
Traufhöhe bis 2,75 m festgesetzt. Bei Bungalows 
und Hanghäusern können die Garagen in Ver-
bindung mit dem Dach des Hauptgebäudes 
(Dachneigung 24 Grad – 30 Grad) ausgeführt 
werden. Grenzgaragen sind baulich und 
gestalterisch aufeinander abzustimmen.
Folgende Befreiungen sind notwendig:
o Traufhöhe > 2,75 m

Die Traufhöhe beträgt auf Nord-Seite 3,23 m 
und auf der Süd-Seite 4,87 m. Dies erzeugt 
eine Überschreitung von 0,48 m und 2,12 m.

o Dach Satteldach statt Pultdach
Es wurde ein Satteldach mit einer Dach-
neigung von 30 Grad auf der Nord-Seite und 
von 20 Grad auf der Süd-Seite errichtet.

o Garage zwar mit der Nachbargarage 
zusammengebaut, jedoch nicht baulich und 
gestalterisch aufeinander abgestimmt
Abstimmung aufgrund der zu hohen Traufhöhe 
und des anderen Daches nicht möglich.
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Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zu versickern. Sollte eine Versickerung 
nicht möglich sein, ist dies vom Bauherrn mitzu-
teilen.

Neubau Feuerwehrgerätehaus; 
Kostenprognose
Mit E-Mail vom 12.12.2025 legt uns das Ingenieur-
büro Bestler die aktualisierte Kostenprognose für 
den Neubau des Feuerwehrhauses Waidhofen vor 
(siehe beigefügte Aufstellung).
Demnach liegen die derzeitigen Ausgaben 
(inklusive der bisherigen Nachträge) mit 
6.188.219,29 Euro/brutto unter der Kosten-
berechnung vom 21.12.2023 mit 6.227.408,05 Euro/
brutto.
Bürgermeister Fuchs weist darauf hin, dass die 
Außenanlagen auch noch mit einem großen Posten 
zu Buche schlagen werden.
zur Kenntnis genommen

Errichtung von 5 Wohnungen auf dem Grundstück 
mit der Fl.Nr. 749 der Gemarkung Diepoltshofen, 
Strobenrieder Straße 91 in 86579 Waidhofen Ortsteil 
Waizenried.
Geplant ist der Umbau der bestehenden Halle E+I 
mit einer Größe von 33,59 m x 10,81 m und einem 
Satteldach mit einer Dachneigung von 15 Grad. 
Insgesamt sind 5 Wohnungen und 12 Stellplätze 
geplant. Die Wandhöhe beträgt 7,10 m.
Dem Bauantrag liegt eine Abstandsflächenüber-
nahme vom Nachbargrundstück mit der Fl.Nr. 
748/3 der Gemarkung Diepoltshofen bei. Dies ist 
durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 
zu prüfen.
Das Grundstück befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich mit dem Gebietscharakter Dorfgebiet 
MD.
Die Gemeinderatsmitglieder beraten.
Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird nach § 36 
BauGB erteilt.

Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen

Informationsschreiben: Kontrolle und Ablauf
von Reisepässen und Personalausweisen

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,
wir möchten Sie hier-
mit daran erinnern, die 
Gültigkeit Ihrer Ausweis-
dokumente – insbesondere 

Ihres Reisepasses und Personalausweises – zu 
überprüfen. Abgelaufene Dokumente können 
nicht mehr verwendet werden und können dazu 
führen, dass Sie bei Reisen oder Behörden-
angelegenheiten auf Probleme stoßen.
Warum ist eine rechtzeitige Kontrolle wichtig?
•	 Reisen ins Ausland: Viele Länder verlangen 

bei der Einreise, dass Ihr Reisepass noch 
mindestens 6 Monate gültig ist.

•	 Behördenangelegenheiten: Ein gültiger 
Personalausweis ist für viele amtliche Vorgänge 
unverzichtbar.

•	 Identitätsnachweis: Ein abgelaufenes 
Dokument kann bei der Identitätsprüfung nicht 
verwendet werden.

Was sollten Sie tun?
1.	 Gültigkeit überprüfen: Prüfen Sie das Ablauf-

datum auf Ihrem Reisepass und Personalausweis.

2.	 Rechtzeitig erneuern: Beantragen Sie bei Be-
darf neue Dokumente. Planen Sie dabei ge-
nügend Zeit ein, da die Bearbeitungsdauer je 
nach Nachfrage mehrere Wochen betragen 
kann.

3.	 Erforderliche Unterlagen bereithalten: Für 
die Beantragung neuer Dokumente benötigen 
Sie in der Regel ein aktuelles biometrisches 
Passfoto (kann auf Wunsch auch vor Ort für der-
zeit 6,-- € erstellt werden) und Ihren alten Reise-
pass bzw. Personalausweis.

4.	 Hinweis zu besonderen Fällen:
•	 Namensänderungen: Sollte sich Ihr Name 

ändern (z. B. durch Heirat), sind neue Dokumente 
erforderlich.

Die Erneuerung erfolgt im Einwohnermeldeamt.
Bitte informieren Sie sich vorab über die Öffnungs-
zeiten (www.vgem-sob.de)
Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch 
unter 08252/8951-12; -14 oder per E-Mail unter 
ewo@vgem-sob.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgeramtsteam
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Wo finde ich weitere Informationen?

Hilfen zum Ausfüllen der Grundsteueränderungs- 
anzeige und der Grundsteuererklärung sowie  

weitere Informationen finden Sie unter

Impressum

Bayerisches Landesamt für Steuern 
Sophienstraße 6 
80333 München

Tel: 089 9991-0

Stand: November 2025

	z Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen?

Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 
 Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über

	z den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 
(BayGrSt 5) oder 
	z eine vollständig ausgefüllte Grundsteuer- 
erklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter  
www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanzamt. 
Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online- Finanzamt 
unter www.elster.de oder auch in Papierform übermit-
teln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderungen gab, zei-
gen Sie diese bitte zusammengefasst an. Beim Formular 
Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach 
den Änderungen an.

	z Was passiert mit der Änderungsanzeige?

Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. 
 Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt neue Bescheide  
(Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge bzw. 
den Grundsteuerwert; Bescheid über den Grundsteuer-
messbetrag) zu. Zudem teilt es der zuständigen  Kommune 
automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit. 
Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen Grund- 
steuerbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel 
 Grundsteuer Sie künftig zahlen müssen.

www.grundsteuer.bayern.de

Grundsteuer
in Bayern

Anzeige von Änderungen

Bayerisches Landesamt 
für Steuern

	z Worum geht es?

Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft muss Grundsteuer bezahlt werden. Die Höhe 
der Grundsteuer bemisst sich unter anderem nach der  Größe 
und der Nutzung des Grundbesitzes.
Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes Grundstück 
und jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die Be-
messungsgrundlage für die Grundsteuer ab 1. Januar 2025 
festgestellt. Ändert sich nach dem Stichtag 1. Januar 2022 
etwas am Grundbesitz so sind Sie als Eigentümerin oder 
 Eigentümer des Grundbesitzes gesetzlich verpflichtet, dem 
Finanzamt sämtliche Änderungen anzuzeigen. Sie werden 
dazu nicht gesondert aufgefordert. Das Finanzamt prüft an-
schließend, ob sich die Änderung(en) auf die Grundsteuer-
bemessungsgrundlage auswirken.

Sie müssen das Finanzamt darüber informieren, dass
	z sich die tatsächlichen Verhältnisse des Grundbesitzes 

(u. a. Fläche, Nutzung) geändert haben, z. B.
	� Ein Wintergarten wurde angebaut.
	� Ein Haus wurde abgerissen.
	� Die Größe des Flurstücks hat sich geändert.
	� Das Gebäude ist erstmals denkmalgeschützt.
	� Die bisherige Wohnung wird jetzt an eine Arztpraxis 

vermietet.
	� Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Wiese wurde zu 

Bauland.
	� Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Scheune wird 

jetzt an einen Gewerbebetrieb vermietet.

	z eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist, z. B.
	� Ein Mietshaus wurde in Wohnungs-/Teileigentum auf-

geteilt.
	z eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erst-

mals zu besteuern ist, z. B.
	� Das Bürogebäude wurde bisher durch eine Behörde und 

wird jetzt von einer Anwaltskanzlei genutzt.
	z eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder teilwei-

se für steuerbefreite Zwecke genutzt wird 
	z sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuerbefrei-

ten Grundbesitz die Eigentumsverhältnisse geändert 
haben

	z sich bei einem Gebäude, das auf einem fremden Grund 
und Boden steht, die (wirtschaftliche) Eigentümerin 
oder der (wirtschaftliche) Eigentümer geändert hat.

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, wenn 
diese auf einem notariell beurkundeten Vertrag beruhen 
oder Sie eine Baugenehmigung beantragen mussten.

Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil 
der ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt oder vererbt 
wurde, müssen Sie dies nicht anzeigen. In diesen Fällen wird 
das Finanzamt von sich aus tätig. Die Anzeigepflicht entfällt 
aber nur, wenn es sich um 

	z einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz oder 
	z Grund und Boden, der mit einem fremden Gebäude 
bebaut ist,

handelt.

	z Wer muss die Änderung(en) anzeigen?

	z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks 
	z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Betriebs der 

Land- und Fortwirtschaft
	z bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht be- 

lastet sind, die Erbbauberechtigten
	z bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: 

	� für den Grund und Boden: die Eigentümerinnen und 
Eigentümer des Grund und Bodens 

	� für die Gebäude: die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer des Gebäudes

Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, genügt es, 
wenn eine Person die Anzeige abgibt.

	z Bis wann muss ich die Änderung(en) beim 
 Finanzamt anzeigen?

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie grund-
sätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, das auf 
das Jahr der Änderung(en) folgt. 
Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertiggestellt. 
Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 beim 
Finanzamt anzeigen.
Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, informie-
ren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen Sie 
eine Fristverlängerung.
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Wasserzweckverband Paartalgruppe

Zweckverband zur Wasserversorgung der Paartalgruppe
Nicht vergessen:
--> zum 31.03.2026 ist die Wassergebühren-Vorauszahlung fällig
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Überweisung der Beträge und vermeiden 
Sie so Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Am bequemsten ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung; dann werden die Gebühren zum Fällig-
keitstermin automatisch von Ihrem Konto abgebucht.
Gerne können Sie sich diesbezüglich an die Marktkasse Hohenwart wenden.
Vielen Dank.
-Wasserzweckverband Paartalgruppe-

Termine und Veranstaltungen

Sportverein 1946 Waidhofen e.V.

SV 1946 Waidhofen e.V.
Vorstand Thomas Bierschneider

Mergertsmühle 3
86579 Waidhofen
Telefon: 0173/7354602
Mail: vorstand@sv-waidhofen.de
Homepage: www.sv-waidhofen.de

Jahreshauptversammlung 2025
Wir laden alle Mitglieder recht herzlich ein zur 
Jahreshauptversammlung am Freitag, den 
20.03.2026 um 19:00 Uhr in unsere Sportgast-
stätte in Waidhofen.
Tagesordnung:
Begrüßung durch den ersten Vorstand
1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls 

der vorjährigen Jahreshauptversammlung
2. Rechenschaftsberichte

2.1 Des 1. Vorstandes
2.2 Der Übungs- und Abteilungsleiter
3. Kassenbericht des 1. Vereinskassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Genehmigung der Jahresrechnung des 

abgelaufenen Geschäftsjahres
6. Entlastung des Vorstandes und des Mit-

gliederrates
7. Sachstand Sanierung Sportheim
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen 
mindestens 8 Tage vor der Versammlung beim 
1.Vorstand eingegangen sein.
Jedes anwesende Mitglied erhält 2 Getränke 
gratis. Wir bitten um zahlreiches und pünktliches 
Erscheinen. Geben Sie uns die Gelegenheit Ihre 
Meinung zu hören. Wir zählen auf Ihre Mitarbeit 
und freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Bierschneider
Vorstand SV 1946 Waidhofen e.V.

■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.   
■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de
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Termine
Mittwoch, 25.02.2026, 14:00 Uhr
Verzieren von Osterkerzen
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 26.02.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 01.03.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 20.03.2026
Montag, 02.03.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen

Mittwoch, 04.03.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 05.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr
Weltgebetstag der Frauen
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrkirche Waidhofen
Samstag, 07.03.2026
Showtanztreffen
Faschingsgesellschaft Paartal-Au
Waidhofen e.V.
Turnhalle Waidhofen
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Sonntag, 08.03.2026
Kommunalwahl für
Bürgermeister, Gemeinderat,
Landrat und Kreistag
Schule Waidhofen
Dienstag, 10.03.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 12.03.2026, 11:00 Uhr
Landesweiter Probealarm
Radioeinschaltsignal
Donnerstag, 12.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 14.03.2026, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Dienstag, 17.03.2026, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 18.03.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 19.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 20.03.2026
Frühlingsgottesdienst
Kindertagesstätte St. Franziskus
Kirche Waidhofen
Freitag, 20.03.2026
Jahreshauptversammlung
SV Waidhofen
Sportheim Waidhofen
Sonntag, 22.03.2026, 13:00 – 17:00 Uhr
Kunstaustellung
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 25.03.2026, 18:00 Uhr
Osterbasteln für Bazar
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Bauhof Waidhofen
Donnerstag, 26.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 27.03.2026, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr Wangen

Samstag, 28.03.2026, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Bastelverkauf
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 29.03.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 17.04.2026
Mittwoch, 01.04.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 02.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 09.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 11.04.2026, 11:30 Uhr
Probefeueralarm
Montag, 13.04.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Dienstag, 14.04.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 15.04.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 16.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Montag, 20.04.2026, 19:00 Uhr
Farbenfrohe Redensarten
Katholischer Frauenbund Waidhofen
KEB-Pfarrsaal Schrobenhausen
Dienstag, 21.04.2026, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 23.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 26.04.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 15.05.2026
Dienstag, 28.04.2026, 19:00 Uhr
Hygieneschulung nach dem
Infektionsschutzgesetz
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
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Samstag, 09.05.2026
Altpapiersammlung
SV Waidhofen
Dienstag, 12.05.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Dienstag, 12.05.2026, 19:00 Uhr
Konstituierende Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 13.05.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 14.05.2026, 18:00 Uhr
Besinnung Kapelle Schenkengrub
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Kapelle Schenkengrub

Mittwoch, 29.04.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 30.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Montag, 04.05.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Donnerstag, 07.05.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 07.05.2026, 19:00 Uhr
Muttertagsfeier
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Gasthaus Bogenrieder

Vereine und Verbände

Der SV Waidhofen möchte sich ganz herzlich bei Physiotherapie 
Monika Bergknapp bedanken.
Trainingsanzugübergabe von Physiotherapie Monika Bergknapp an die E2- und E3-Mannschaften des 
SV Waidhofen.

Der SV Waidhofen möchte sich ganz herzlich bei Physiotherapie Monika Bergknapp bedanken, die 
unsere E2- und E3-Mannschaften mit neuen Trainingsanzügen gesponsert hat!
Vielen Dank für das Engagement, die Unterstützung unseres Vereins und den Einsatz für den Jugend-
fußball in unserer Region.
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 Aufruf: Wir suchen Erinnerungen für das 
anstehende 80 Jahr Jubiläums-Wochenende 

vom SV Waidhofen! 

 Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
 der SV 1946 Waidhofen blickt in diesem Jahr auf 80 Jahre 
 Vereinsgeschichte zurück – ein Anlass, den der Verein mit 
 einer besonderen Vereinschronik bzw. Festschrift würdigen möchte. 

In diesem Zusammenhang bitten wir um Ihre Unterstützung:
 Haben Sie alte Fotos, Zeitungsartikel, Berichte, Erinnerungsstücke oder
anderes historisches Material, das mit dem SV Waidhofen in Verbindung

steht? Jede noch so kleine Erinnerung kann helfen, die Vereinsgeschichte
lebendig und möglichst vollständig zu erzählen. Konkret geht es um die

Dokumentation von Meilensteinen in der Geschichte des Vereins, wie
Festumzüge, sportliche Erfolge, den Bau oder die Erweiterung des

Vereinsheimes und der Sportplätze, aber auch um Vereinsfeste oder 
einfach nur um besondere Ereignisse oder Erlebnisse.

Wenn Sie Material in jeglicher Form zur Verfügung stellen wollen oder
Hinweise haben, freuen wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme.

Selbstverständlich werden die Unterlagen gerne bei Ihnen abgeholt. Wir
gehen natürlich sorgfältig mit allen Unterlagen um und geben Ihnen die

Originale nach der Verwendung wieder unversehrt zurück.

Kontaktaufnahme mit:

Hubert Arzberger, Tel. 0151/70062156 oder

 Heiko Wenger, Tel. 0175/2022580, Mail: wenger.h@gmx.de

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie helfen, 
80 Jahre Vereinsleben für kommende Generationen festzuhalten.

                                                                                   Tom Bierschneider, 
                                                                             1. Vorstand SV 1946 Waidhofen
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Datum Tag Uhrzeit Angebot Veranstaltungsort

02.03.2026 Montag 18:00 - 19:30
AGUS Selbsthilfegruppe
Trauer nach Suizid

Caritaszentrum, Bartengasse 6
Schrobenhausen

03.03.2026 Dienstag 14:30 - 16:00
Lebens Cafe 
für Trauerende

Bürgerhaus, Beinbergstr. 4
Gachenbach

03.03.2026 Dienstag 18:00 - 19:30
AGUS Selbsthilfegruppe
Trauer nach Suizid

Hospizbüro, Münchener Str. 15
Neuburg

05.03.2026 Donnerstag 19:00 - 20:00
offener Abendtreff 
für Trauerende

Caritaszentrum, Bartengasse 6
Schrobenhausen

07.03.2026 Samstag 14:00 -16:30 Kindertrauergruppe 
nähere Informationen 
beim Hospizverein

11.03.2026 Mittwoch 15:00 - 17:00
Lebens Cafe 
für Trauerende

Hospizbüro, Münchener Str. 15
Neuburg

12.03.2026 Donnerstag 18:30 - 20:30
Letzte Hilfe Kurs 
Teil 1

Caritaszentrum, Bartengasse 6
Schrobenhausen

16.03.2026 Montag 16:00 - 18:00

Beratungsangebot zu 
Fragen am Lebensende 
und Trauer

Caritaszentrum, Bartengasse 6
Schrobenhausen

19.03.2026 Donnerstag 18:30 - 20:30
Letzte Hilfe Kurs 
Teil 2

Caritaszentrum, Bartengasse 6
Schrobenhausen

25.03.2026 Mittwoch
Uhrzeit auf 
Anfrage

VHS Neuburg Sargbau 
Infoabend mit Hr. 
Theiner

Hospizbüro, Münchener Str. 15
Neuburg

30.03.2026 Montag 17:00 - 18:00
Heilsame Geschichten 
mit Ulrike Mommendey

Hospizbüro, Münchener Str. 15
Neuburg

Öffentliche und kostenlose Angebote vom 
Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen e. V.

Anmeldung erforderlich unter: 08431-4364061, info@hospizverein-neusob.de, 
www.hospizverein-neusob.de

Mrz 26
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halte vom Landesamt für Statistik schriftlich zur 
Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem 
Schreiben werden die Haushalte ausführlich über 
die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikro-
zensus können entweder im Rahmen eines Telefon-
interviews oder einer Online-Befragung beantwortet 
werden. Für die Telefoninterviews sind bayernweit 
etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die 
sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung 
der Interviews umfassend geschult wurden. Die 
Befragungen finden ganzjährig von Januar bis 
Dezember statt.
Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf 
Basis verlässlicher und repräsentativer Ergeb-
nisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht 
nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Alle 
Angaben werden streng vertraulich behandelt und 
ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. 
Dabei werden die Ergebnisse in aggregierter 
Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf 
einzelne Personen möglich ist.
Nachdruck – auch auszugsweise – mit 
Quellenangabe erwünscht.
Bayerisches Landesamt Stabsstelle Präsidialbüro, 
Pressesprecher: Michael Blabst www.statistik.
bayern.de
für Statistik Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tele-
fon: 0911 98208-6109
Nürnberger Str. 95 E-Mail: presse@statistik.bayern.
de Öffentliche Verkehrsmittel Fürth
90762 Fürth www.statistik.bayern.de/presse Halte-
stelle: Jakobinenstraße
Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom 
Zensus?
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und 
Mikrozensus um zwei voneinander unabhängige 
Erhebungen handelt:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik 
Deutschlands und findet als eine Art Großinventur 
der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. Diese Erhebung 
dient der Ermittlung der amtlichen Einwohner-
zahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 
wurden ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demo-
grafischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden 
in der Gebäude- und Wohnungszählung als Voll-
erhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, 
Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude 
und Wohnungen in Bayern erhoben.
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus 
jährlich statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung 

Sonstige Mitteilungen

Mikrozensus 2026 startet:  
130.000 Bürgerinnen und Bürger 
werden befragt

 

Mikrozensus liefert wichtige Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im 
gesamten Bundesgebiet – der 
Mikrozensus durchgeführt. Diese 
Haushaltsbefragung ermittelt Daten 

zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Be-
völkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Be-
völkerung und damit in Bayern rund 130 000 
Personen auskunftspflich tig. Mit ihrer Teil-
nahme tragen die Befragten dazu bei, dass 
politische Entscheidungen faktenbasiert ge-
troffen werden können. Die Befragung erfolgt als 
Telefoninterview oder Online-Befragung.
Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haus-
haltsbefragung in Deutschland. Im Rahmen dieser 
Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130.000 
Personen in etwa 65.000 Haushalten stellvertretend 
für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Aus-
kunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Damit tragen die befragten Personen dazu bei, 
die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte 
zu verstehen und die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, 
qualitativ hochwertige Daten können politische Ent-
scheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von 
Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder 
zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern 
faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.
Wer muss teilnehmen und wie läuft die 
Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt 
nach einem mathematisch-statistischen Zufallsver-
fahren, das zunächst Gebäude- bzw. Gebäude-
teile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. 
Befragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauf-
tragte konkretisieren dazu die Stichprobe über 
die Klingelschilder. Dabei können sie sich als 
Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landes-
amts für Statistik ausweisen.
Anschließend werden die ausgewählten Haus-



	 - 22 -	 Nr. 2/26

Misstrauen, Unsicherheit, Stigmatisierung. Wenn 
Betroffene keine Wohnung finden oder diese ver-
lieren, verlieren sie oft auch soziale Stabilität und 
Lebensperspektive.
Faire Bedingungen und langfristige Perspektive
Als Träger der Hilfen für Menschen mit 
Behinderungen finanziert der Bezirk Ober-
bayern ambulante Wohnformen, die ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen. „Das kann die 
klassische Mietwohnung mit ambulanter Unter-
stützung sein oder eine inklusive Wohngemein-
schaft mit pädagogischer Begleitung. Gerade in 
München und anderen Städten jedoch übersteigen 
viele Mieten die sozialhilferechtlich finanzierbaren 
Grenzen“, sagt Bezirkstagspräsident Thomas 
Schwarzenberger.
Um gegenzusteuern, hat der Bezirk eine eigene 
Wohnraumkoordination eingerichtet. Sie berät 
Eigentümerinnen und Eigentümer, die bereit sind, 
Wohnraum für Menschen mit Behinderungen anzu-
bieten – zu fairen Bedingungen und mit langfristiger 
Perspektive. Auf Wunsch kann ein Immobilien-
angebot z.B. auch an die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege weitergeleitet werden, die ins-
besondere für Wohngemeinschaften oft als Haupt-
mieter fungieren. Dienste und Träger bieten die 
Betreuung vor Ort und sorgen für stabile Miet-
verhältnisse. So entsteht Sicherheit für alle Seiten.
Der Bezirk Oberbayern bittet daher alle Ver-
mieterinnen und Vermieter:
Stellen Sie Ihre Wohnung zur Verfügung – zu sozial-
hilferechtlich finanzierbaren Mieten.
Kontakt: wohnraumkoordination.bzv@bezirk-oberbayern.de
Weitere Informationen, Zahlen und Einblicke in 
gelungene Wohnprojekte bietet das neue Themen-
heft „Wohnen I: Ambulant betreutes Wohnen für 
erwachsene Menschen mit Behinderungen“, abruf-
bar unter:
https://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/
Sozialplanung/Sozialberichterstattung/
Themenhefte-der-Sozialberichterstattung/ 

Wohnen ist eine zentrale Voraussetzung für die Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen – und damit ein Kernanliegen des 
Bezirks.� Foto: Quelle: KI-generiertes Bild

werden deutlich weniger Personen befragt. Im 
Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren 
Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide 
Erhebungen.
Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden 
Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_
bevoelkerung/mikrozensus/index.html
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den 
Mikrozensus, warum er durchgeführt wird, wie die 
Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie 
mitmachen müssen und was mit ihren Antworten 
passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/
gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
http://www.statistik.bayern.de Das Bayerische 
Landesamt für Statistik ist der zentrale Informations-
dienstleister für die amtliche Statistik in Bayern mit 
Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen Hauptauf-
gaben gehören vor allem die Erhebung und Auf-
bereitung gesetzlich angeordneter Statistiken.

Bezirk Oberbayern ruft 
Vermieterinnen und Vermieter  
zur Unterstützung auf
Wohnungsknappheit trifft Menschen 
mit Behinderungen besonders hart
Wer in München und anderen Ballungszentren 
eine Wohnung sucht, hat es schwer – für 
Menschen mit Behinderungen ist es oft nahezu 
unmöglich, auch im ländlichen Raum. Trotz 
gesetzlicher Gleichstellung bleibt der Zugang 
zu bezahlbarem Wohnraum für viele eine kaum 
überwindbare Hürde. Der Bezirk Oberbayern 
appelliert deshalb an private Vermieterinnen und 
Vermieter, ihre Wohnungen für Menschen mit 
Behinderungen zur Verfügung zu stellen.
München gehört zu den teuersten Städten Deutsch-
lands. Davon besonders betroffen sind Menschen, 
die ihren Lebensunterhalt nicht selbstständig 
bestreiten können und auf staatliche Leistungen 
angewiesen sind. Sie konkurrieren auf einem 
ohnehin angespannten Wohnungsmarkt, und 
Menschen mit Behinderungen haben zusätzlich in 
besonderem Maße mit Vorbehalten und struktureller 
Benachteiligung zu kämpfen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
dokumentiert regelmäßig Fälle, in denen diese 
Menschen bei der Wohnungsvergabe benachteiligt 
werden. Vor allem Personen mit seelischen 
Erkrankungen stoßen auf verdeckte Barrieren: 
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Ort: Landratsamt  
Neuburg-Schrobenhausen
(Großer Sitzungssaal, 1. Stock)

Platz der Dt. Einheit 1, 86633 Neuburg/ Donau
Die Referentinnen sind Gabriele Kuhn und Andrea 
Heimann von der Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberbayern. Die Schulung zur ehrenamtlich tätigen 
Einzelperson besteht aus vier Themenbereichen:
1. Betreuung Pflegebedürftiger
2. Kommunikation
3. Unterstützung bei der Haushaltsführung
4. Organisatorisches
Die Anmeldung zur Schulung ist möglich unter
https://seu2.cleverreach.com/f/316474-423037/
Weitere Informationen finden Sie unter www.einzel-
person-bayern.de
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefon-
nummer 089 / 43 66 96 51 gerne zur Verfügung.

12.000 Euro für 

die Energiezukunft!

Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an Annette Vogel, 

T 09 21 - 2 85 - 20 82, buergerenergiepreis@bayernwerk.de

Wer kann teilnehmen?
Mit dem Bürgerenergiepreis Oberbayern werden 

Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kindergärten, 

Institutionen und Gruppierungen sowie Menschen 

aller Generationen ausgezeichnet, die sich mit 

ihren Projekten in vorbildlicher Weise für die 

Belange von Umwelt, Klima und Natur einsetzen. 

Menschen, die im eigenen Umfeld mit bestem 

Beispiel vorangehen und nachhaltig handeln.

Ausgeschlossen sind Projekte von Firmen und 

Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Ge-

schäftszweck unterstützen (z. B. ein Heizungs-

bauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt hat).

Welche Projekte können eingereicht werden?
Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche

Maßnahmen rund um Energie, das können z. B. 

Projekte oder Aktionstage rund um Müll- oder 

Plastikvermeidung sein, oder aber auch die energe-

tische Sanierung eines Hauses. Die Projekte sollen

dazu beitragen, ein Bewusstsein für diese Themen 

zu schaffen.

Unter www.bayernwerk.de\buergerenergiepreis

werden die Gewinner der letzten Jahre mit kurzen

Videos vorgestellt – hier kann man sich schnell und

einfach ein Bild von der Bandbreite der möglichen

Projekte machen.

Was ist für die Bewertung entscheidend?
Die Projekte sollen eine Vorbildfunktion einnehmen

und die Akzeptanz für Nachhaltigkeit, Klimaschutz

und Energiewende und die damit verbundenen

Aufgaben erhöhen. Der Umfang des Projekts ist

kein Bewertungskriterium.

Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine

Fachjury. Die Zusammensetzung der Jury ist im

Internet veröffentlicht.

Wie bewirbt man sich?
Unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis

finden Sie das Online-Bewerbungsformular sowie

die Bewerbungsfrist. Bewerbungsunterlagen, die

nach der genannten Frist eingereicht werden,

nehmen automatisch am Bürgerenergiepreis des

Folgejahres teil.

Was gibt es zu gewinnen?
Der Bürgerenergiepreis Oberbayern ist mit

insgesamt 12.000 Euro dotiert. Die Aufteilung des

Preisgeldes erfolgt durch die Jury.

Schulung ehrenamtlich tätige 
Einzelpersonen
nach § 82 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AVSG

Pflegebedürftige Menschen (ab Pflegegrad 1), die 
zu Hause leben, können seit 2021 auch die Kosten 
für Angebote zur Unterstützung im Alltag, die von 
registrierten, ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen 
erbracht werden, über den Entlastungsbetrag 
(131,-€ monatlich) mit der Pflegeversicherung 
abrechnen.
Für die Registrierung wird entweder eine fachliche 
Qualifikation oder eine achtstündige kostenlose 
Basisschulung vorausgesetzt.
Daher bietet die Seniorenberatung des Landrats-
amtes Neuburg-Schrobenhausen in Kooperation 
mit der Fachstelle für Demenz und Pflege Ober-
bayern diese Schulung für ehrenamtlich tätige 
Einzelpersonen (gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 
AVSG) an.
Datum: Dienstag, 28. April 2026
Uhrzeit: 9.00 – ca. 16.00 Uhr
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Ihre Wahlwerbung zur Kommunalwahl 2026
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www.wolfgang-maenner.de

• Bestattungsvorsorge 
• 24h-Rundumbetreuung 
• alle Friedhöfe weltweit
•

Zentrale Ingolstadt • Tel 0841 955890 
  Unterhaunstädter Weg 17

24h-Tel 08453 3445035
Reichertshofen • Gartenstraße 2a

Von dahoam,

für dahoam.

© Ingolf Hatz

Ökostrom für die Region. 
Zukunftsfähige und bezahlbare Energie aus 
kommunaler Hand – jetzt wechseln!

paartal-energie.de

WWK Versicherungen Generalagentur

MARKUS WENGER
Pfaffenhofener Straße 1, 86558 Hohenwart 
Telefon 08443 9191077, Mobil 0172 8346424 
markus.wenger@wwk.de

WWK Versicherungen

GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER!
Mofa­ und Moped­Kennzeichen sowie eVB­Nummern

JETZT HIER

ERHÄLTLICH

Geschäftsanzeigen online aufgeben:  
anzeigen.wittich.deIhre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


